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. - Städtisches Verwaltungsgebäude. - Musterung von Gipsmarmor auf che

Die Begründung des vorgeschlagenen
Vertragsmusters.

Die von den drei Unparteiischen bei den Einigungs
verhandlungen im Baugewerbe gegebene Begründung zu
dem von ihnen vorgeschlagenen Vertragsmuster (siehe "Ost
deutsche Bau-Zeitung" Nr. 45 u. 46, 1910) hat folgenden
Wortlaut:

1. Form des Vertragsschlusses.
Als .Form des Vertragsschlusses fordert der Deutsche Arbeit

geberbund HIT das Baugewerbe, daß nach örtlichen Verhandlungen
zwischen den örtlichen Organisationen ilber Lohnhöhe und Arbeits
zeit ein Zentralvertrag zwischen den Zentralorganisationen ge
schlossen wird, weil er hiervon 11. a. eine bessere Sicherung der
Vcrtragsdurchfiihrun
 erwartet. Die Zentralorganisationen der Ar
beiter lehnen diese Form aus verschiedenen Bedenken ab und for
dern den Abschluß örtHcher Verträge durch die örtlichen Orgalli
sationen die dann wie bisher von den Zentralorganisationen zu ge
nehmigen sind. weil sie in dieser form die beste Sicherung der Ver
träge erbJicken 1 ).

Die Unparteiischen 11aben die Absichten beider Parteien. soweit
sie auf Vertragssicherung gehen, durchaus gebilligt, haben aber auf
Grund der von den Parteien vorgetragenen Effahrungen mit den
abgelaufenen Verträgen und ihren sonstigen Ausfiihrungen nicht die
überzeugung gewinnen können, daß :tu ienem Zielc nur entweder
der eine oder der andere Weg beschritten werden muß.

Die Entwicklung des Tarifvertrags im Deutschen Reiche geht,
beeinflußt von der Entwicklung 1m deutschen Wirtschaftsleben, in
der Richtung fortschreitender Zentralisierung. Im Buchdruck.
gewerbe, im Malergewerbe, im l-Iolzgewerbe bestehen Reichstarife ;
in anderen Gcwcrben, z. B. bei den Steinsetzern, Stukkateuren,
Schneidern, Steinarbeitern, Lederarbeitern, Tapezierern, Buchbin
dern sind Ansätze dazu vorhanden. Voraussetzungen eines zentralen
Reichstarifs sind, daß die wirtschaftlichen V 
rl1äItnisse in dem Ge
werbe danach drängen. daß die Orgamsatioll auf beiden Seiten um
fassend und straff durchgefÜhrt ist, daß die Zentralorganisationen ill
enger fühlung miteinander arbeiten, lind daß besondere Tarifein
richtungen und Tarifbestimmungen getroffen sind, wie besonders der
paritätischen Arbeitsnachweis oder Vorschriften Über das Verfahren
bei Tarifbruch u. ä. In aJlen vier Beziehungen sind die Verhältnisse
im Baugewerbe für einen Zentralvertrag noch nicht reif.
freilich ist auch im Baugewerbe die cntwickh1l1g vom Firmentarife
zum Ortstariie, vom Odstarife zum Gebietstarife fortgeschritten.
Auch hier Hegt die Richtung 11ach dem im Schiedsspruch vom 27.ApriI
1908 bezeichneten Ziele der Entwicklung zum Reichstarife zutage
und muß daher im Interesse der sHIndigen Anpassung des Tariiver
hÜltnisses an die geäuderten Verhältnisse gefördert werden.

Die 1908 zwischen den Zentralorganisati'onen geschlossene Ver
einbarung enthält neben dem Vertragsmuster fÜr die örtlichen Ver
träge bereits eine Verpf1ichtung der Zentral organisationen zum
Schutze der Verträge. Diese beiden Teile mussen nun getrennt aus
gebaut werden. Demgemäß sollen:

1. ein tIauptvertrag zwischen den Zentralorganisationen ge
schlossen \verden, der die .wesentlichsten Streitpunkte im
gegenwärtigen Kampfe entscheidet, die GarantieverpfIicb
tung klarstellt und ein Zentralschie.dsgericht einsetzt;

2. Ortsverträge auf Grund eines durch den Hauptvertrag
festgesetzten Vertragsmusters zWI'Schen den örtlichen
Organisationen geschlossen werden, die der Genehmigung
durch die Zentralorganisationen bedÜrfen.

1) Unter "örtlichen" Verträgen us\v. werden hier wie auch sonst
in den Vorschlägen und der BegrÜndung im Gegensatze zum "zen
tralen IJ Vertrag usw. Orts- und Bezirksverträge us\\'o verstanden.

Auf den Mangel an einem Zentralschiedsgericht in den ab
gelaufenen Verträgen ist es zurückzufÜhren. daß viele Streitpunkte
örtlicher Natur nicht endgÜltig erlertigt worden sind, sonc.ern sich
infolge der so verbliebenen Verstimmung zu Anträgen der Parteien
auf aIIgemelne Vertragsergänzungen ausgewachsen haben. Zur Ein.
schränk,mg derartiger Vorkornmnisse in Zukunft und zur Förderung
fortschreitender Tarifentwicklung ist ein Zenirabchiedsgericht UIl
erläßlich, das auch die heute fehlende f'ühlun
 zwischen den Zentral
organisationen hersteHen und pfiegen soll. Demgemäß müssen in
ihm grundsätzlich aUe Vertragsparteien vertreten sein: der Arbeit
geberbund, .di'e freien, wie die christliche Zentralorganisation. Nach
seiner Zusammensetzung entspricht das Zentralschiedsgericht den
Vorschriften der ZiviIprozeßordnung.

Die allgemeine Garantieverpflichtung der Zentralorganisationen
aus dem Hauptvertrage bedarf nach drei RichtuI1gen einer näheren
Bestimmung, Als übereinstimmende Auffassnn
 der Zentralorgani
sationen ist protokoJlarisch festgelegt, daH entgegen manchen irre
führenden theoretischen Ansichten während der Vertragsdauer
weder Sympathiestreiks noch Sympathieaussperrungen zulässig
sind. Ferner habcn die Zentralorganisationen eine übereinstlm.
mende protokollarische Erklärung dahin abgegeben, daß sie irgend
welche vermögensrechtlichen Ansprüche alJS deu Verträgen gegen
einander nicht geltend machen wollen. Endlich kann eine Zentral
organisation erst dann von den Vertragen zurücktretel] und zum
Kampfe schreiten. wenn die Tarifinstanzen erschöpft sind und sich
die gegnerischen Zentralorgal1isationen deren endgÜltiger cntschei.
dung nicht fügt.

Auf Grund des Vertragsschemas soHen die Ortsverträge zur
Beschleunigung des Verfahrens unter Zusammenfassung örtlicher
Gebicte bezirksweise verhandeJt werden. Die örtlichen Organi
sationen sind dic Träger der Ortsverträge, so daß der Tariibau hier
mit auf einer breiten, festen Grundlage steht.

Die Unparteiischen erblicken in dieser Regelung des Vertrags
schlusses inr .das Baugewerbe einen of.l!anischen Fortschritt der
Tarifentwicklung. der das Vertragsverhältnis klarer gestaltet und
die moralische Haftung der örtlichen, wie der Zentralorgamsationen
für die strenge Durchführung der Verträge schärfer atlsdrÜckt.

H. Arbeitszeit.

Die Arbeitszeit kanu wegen der örtlich sehr versclJiedeuartigen
Verhältnisse im Baugewerbe zweckmtißigerweise nur urWelt ge.
regelt werden; dies gilt besonders iiir die frage, ob und wieweit
eine lierabsetzllng der Arbeitszeit angängig 1st.

Trotzdem gelten auch fÜr die Arbeitszeit allgemeine Gesichts
punkte für alle Vertragsgebiete. Das Baugewerbe 1st ein Saison
gewerbe, daher können die vertraglichen ArbeHs:teiten Uur inr einen
Teil des Jahres ganz eingehalten werden nud wen1en für dea
anderen Teil des Jahres von selbst wesentlich eingeschränkt. So
lange die normale Arbeitszeit die im aIIgemelUen Interesse gebote
nen Schranken nicht übersteigt, muß mit RÜcksicht auf die Lei
stungsfähigkeit des Baugewerbes mit auBerster Vorsicht vorgegan
gen werden. um so mehr als jede Verklirzung der Arbeitszeit Ihren
Ausgleich in einer entsprechenden Lohnerhöhur:g zu fi:t.den pflegt.

Demgemäß soll die Arbeitszeit, wo sie noch länger als 10 Stun
den dauert, auf 10 Stunden herabgesetzt werden; \\0 sie bereits unter
10 Stunden beträgt, ist keine Herabsetzung geboten. In einigen
Orten. wo die Arbeitszeit 10 Stunden beträgt, soll unter bcstlmmter:
Umställden die Bahn für eine mäßige und aJlmiihliche Herabsetzung
während der Vertragsdauer auf dem Wege örtlicher Verhandlungen
frei bleiben. Doch sol! es sich auch hier nur um Ausnahmen han
deln, die in besonderen örtlichen Verhältnissen ihre Ursachen haben,
z. B. in der ungewöhnlichen Ausdehnung des Stadtgebiets infolge
Eingemeindungen, in nicht zureichenden VerkehrsgelegenheIten, in
den durch die Verhältnisse gegebenen großen Entfernungen

(fortsetzung Seite 333.)
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zwischen Wohn- und Arbeitsstätte. Abgesehen .von vereinzeHen, be
sonders gelagerten f"äUen wird es sich hierbei nur um einige Groß
städte handeln können. Diese ausnahmsweise Herabsetzung der
Arbeitszeit erscheint angemessen mit Rückskht aui die besonderen
Verhältnisse im Baugc\verbe, die sich von denen der Industrie durch
den ständigen \Vechsel der Arbeitsstätte und die damit verbundene.
notwendige große Entfernung zwischen Arbeitsstätte und Wohn
stätte für die Arbeiter wesentlich unterscheiden.

,m. Akkordarbeit.

Die Akkordarbeit ist 1m Baugewerbe eine althergebrachte Ar
beitsform, die nicht ohne weiteres vollständig abgeschafft werden kann
und soll; dies würde vielfach auch nicht deu Wünschen der Arbeiter
entsprechen. Die Unparteiischen glauben deshalb den schon in dem
Vertragsmuster von 1905 enthaltenen Satz: "Akkordarbeit ist zu
lässig' beibehalten zu müssen.

Da aber unter der Herrschaft dieses Satzes widersprechende
Auffassungen über seine praktsiche Durchführung entstanden sind,
muß jetzt dafür gesor?:t werden, daß er in der Praxis auch loyal
durchgeführt wird. Deshalb ist ,die an sich selbstverständliche Be
stimmung ausdrückJich aufgenommen, wonach die frage, ob im
Akkord gearbeitet \verden soll, ganz in die freie WiJlellsent
schließung der einzelnen Arbeitgeber lind Arbeiter gestellt werden
muß; in dieser Hinsicht sind somit aUe koHektiven Maßnahmen einer
Or anisation widerrechtJich und unzulässig.

Ebenso mi1ssel1 fiir die Arbeiter bei der Akkordarbeit einige
Sicherungen unbedingt geschaffen werdeu. Dies solI erstens ,da.
durch erreicht werden, daß die örtJichen Organisationen auf Antrag
einer Partei einen Akkordtarif Über alle einfacheren. regelmäßig in
gleichartiger form wiederkehrenden Arbeiten vereinbaren können.
Weiter ist bestimmt, daß die einzehrel1 am Akkord unmittelbar Be
teiligten durch eine  leichmäßige und gerechte Verteilung des
Akkordiiberschusses vor SdJaden be\vahrt bleiben. Endlich muß
mit Grund angenommen werden, daß es nicht 1n der Absicht der
Arbeitgeber gelegen ist, in Lohl] ebieten. wo bisher Akkordarbeit
nicht ÜbJich war, 11Immchr Akkordarbeit einzufiihren.

IV. Arbeitsnachweis.

Nach den Darlc ungerr der Parteien ist die Arheitsvermitteluug
im Baugewcrbe zlIIzeit für Arbeitgeber wie fiir Arbeiter unbefrie
digeud. Soll diese wichtige Angelegeuheit in einem Vertrage
zwischen den Parteien geordnet werden, so ist grundsätzlich der
paritätische Arbeitsnachweis die gecU';Hcte Lösungsrnöglichkeit, wie
dies auch in den TarifvertrHgen anderer Gewerbe, z. B. der Buch
drucker oder MaJer, dem Wesen des Vertragscharakters ent
sprechend geschehen ist. Da indessen für eine solche Regelung die
Verhältnisse im Baugewerbe anscheinend l10ch nicht reif sind, so
kann die Arbeitsvermittelung in den Verträgen überhaupt nicht ge
ordnet werden. Es bleibt somit Hur iibrig, daß beide Parteien trotz
des weJlig befriedigenden Ergebnisses ihre einseitigen Einrichtungen
zur Arbeitsvermlttehmg werter betreiben.

V.' Maßregejung.

Das unterlasscn jegJicher Maßregelung irgeHdweJcher Art wält
rend der Vertragsdm!er ist ein selbstverständlicher Bestandteil
!oyaler DurchWhnmg des VertragsverhÜltnjsses. Trotzdem ist diese
Vorschrift auf besonderen Antrag in die Vertciige anjgenommen,
weil in Nachwirkung des gegenwärtigen langen Kampfes für einzelne
Orte Maßnahmen, besonders gegen die örtichen FÜhrer, befiirchtet
werden, die durch ausdriickliches Hervorheben dieses Verbotes VOll
vornherein hintangehalten werden soHen. Ob die MaßregelulIg- von
einer Organisation ausdrÜcklich besch!osscII oder durch überein .
stimmung ihrer Mitgliedcr stiIlschweigend dllrchgehihrt wird, macht
keinen Unterschied.

Da rechtlich zwischen dem Tarifverhag und dem individueJlel1
Arbeitsvertrag scharf gescJIi'eden \verden muß, so kanu die Ein
steliung wie die Entlassung dcs einzelnen Arbeiters schon aus grund
sätzlichen Erwägungen nUr Sache des einzelnen Arbeitgebers sein.

VI. Vertragsmuster ulld P.ro_to onarische Erklärungen.
Das Vertragsmuster von 1908 nebst .den protokoHarischen Er

klÜrungen hat sich zugestandenermaßen im a1lgemeillen bewährt.
Die Unparteiischen haben somit kei11CrI Anlaß, an diesen Grundlagen
wesentlich zu ändern. Sie Ilahell daher auch aUe von den Parteien
angeregten Änderungen abgelehnt, soweit sie  ich nicht als dringend
notwendig erwiesen habcn; dies tUU  o mehr, als der größte Teil der
beantragte!1 ErgÜnzungen in ZukrmH ulIrcl1 das ZCl1tralschiedsgericht
geordnet wer eJ:1 kauu.

Im einzelnen seien hier die wichtigsten Puukte kurz begründet:
L Im   3 des Vertrazsmusters konnten die Worte "im

wesentlichen" unbedenklich gestrichen werden, weil die
aIlgemeine Fassung "und bei ähnlichen Arbeiten' genügen
den Spielraum gewährt.

2. Die Lohnformen, die abweichend vom Wortlailt
des 9 4 des Vertragsmusters bestanden, haben fast in
Keinem Lohngebiete zu Mißständen geführt; es soJlen des
halb die zurzeit gehenden Formen für die Vertragszeit bei
behalten werden.

3. Die beantragten Worte "geübte" u. "ungeübte" konnten im 8 4
des Vertragsmusters nicht aufgenommen werden, solange
jede Sicherung gegen Mißbrauch durch einzelne Arbeit
geber fehlt; zudem ist die Nohvendigkeit einer derartigen
Einschränkung nieht genii'>!;cnd Jargetan.

4. Andere im Baugewerbe oeschtiitigte Arbertergattungcn.
z. B. Betonarbeiter, können in dte Verträge einbezogen
und bei dCII örtlichen Verhandjungen im   4 des Vertrags
musters eingefügt werden, wenn hierfÜr keine besonderen
Organisationen mit besonderen Verträgerr bestehen.

5. Die Bestimmung im   4 des Vertragsmusters, v;onach der
Lohnsatz der ZimmergeseJIeI1 iür aUe Zimmerarbeiten zu
zahlen ist. ist 1cdiglieh eine notwendige Folge 'des Grund
satzes, daß gleicher Leistung gleicher Lohn gebührt.

6. Durch Streichen des Zutrittsverbots im   10 des Vertrags
musters soH keine Änderung der bestehenden Verhältnisse
geschaHen werden. Es ist lediglich aus Rücksicht aui die
Arbeitssuchenden gestrichen. Im i1brigen bleibt es dem
einzelnen Arbeitgeber überJasseu, innerhalb der Arbeits
stellen sein HausrecI1t entsprechend zu sichern.

7. Die proJokol1arischc Erklärung zu   2 des Vertrags
musters, daß bei ausreichenden Lichtverhä!tnissen die Win
terarbeitszeit auf die normale ohne Zuschlag durch örtliche
Vereinbarung verlängert werden kann, ist sachlich gerecht.
fertigt und entspricht der schon heute Überwiegenden
übung.

S. Das Verbot der Lohnkiirzung bei 'nicht angemessener
Gegenleistung und die Vorschrift Über die Entlohnung der
Erdarbeiten, die zur Vorbereitung eines Hochbaues dienen
(zu & 4 des Vertra9;snHlsters), entsprechcn ebeniaiJs der
Überwiegenden übung.

9. Die Verpflichtung der Mitglieder sämtJicher Zentralorganr
sationen zur Einhaltung der Vertragsbestinrmungen auch
gegenuber Nichtorganisierten zu   4 aes Vertragsmusters)
liegt im Zwecke des Tarifvertrags. tunHchst einheitliche
Verhältnisse zur Bekämpfung. der Sehmutzkonkurrellz Zl!
schaffen.

10. Warnung vor ZUZUg (zu   8 und 9 des Vertragsmusters)
zählt ebenso wie Heranziehung von Ar'beirskräften im aJl
gemeinen Zl1 dcn während eines Tariivertrags verbotencrl
KampfmiiteJll, soweit sie nur dazu dienen solJell. die
Gegenpartei zu schädigen. Wird diese Maßnahme nach
weißlich aus anderen BeweggrÜnden, besonders zur
Regelung des Arbeitsmarkts getroffen, so kann hierin kein
Verstoß gegen den Tarifvertrag erblickt werden.

BcrJin im Reichsamt des Innern, den 31. Mai 1910.

Dr. Beutler. Dr. WiedieIdt.Dr. Prenner.

Städtisches VerwaHungsgebäude.
Architekten Pa u I R 0 e m e rund Pa 11 J D e h il e r t in DÜsseldorf.

(AgbiJdungen auf Seite 332, 334 uud 335 sowie eine Biklb i1age.

Der dargestellte Entwurf entstammt einem Wett
bewerbe. Die hakenförmige Anordnung des Grundrisses mit
einem Vorplatze an der Straßenecke war besonders verlangi,
weil das alte Venvaltungsgebäude. das zurzeit noch diese
StraBenecke einnimmt, während der :Errichtung des Neubaues
erhalten bleiben und weiter benutzt werden soUte.

Der Haupteingang mit Freitreppe Heg't an dem Vorplatze_
fÜr die PoJizeiräume im Ostfliigel ist ein :Eingang an der
Ecke des Platzes und der Hauptstraße vorgesehen und für die
\Vohnungen eiIl weiterer Zugang in der Hauptstraße geplant.
Das Iiauptreppcnhaus liegt innerhalb einer gerätlmigen lialle,
an welche, sich die Flnrgänge anschließen.
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Das Erdgeschoß erhält die Räume der Gemeindekasse,
des Meldeamtes und der Polizeiverwaltung nebst den nötigen
Nebenräumen.

Im Obergeschoß liegen die Räume für die Bürger
mei5 terei, das Standesamt, das Steueramt und das Bauamt,
sowic zwei Sitzungssäle.

Im Dachgeschoß sind neben einer Anzahl Aktenkammern
110ch zwei \Vohnungcn für R.athausdicner untergebracht, die
je einen besonderen Treppenaufgang besitzen.

Dus Untergeschoß enthält Iiaftzellen mit Rampeneingang
vom Hore aus, Bad une! Aborte, einen R.aum für die Heizungs
anlag-e, ein Kranket1i'.immcr und Kellerräume für die Ver
waltung.

Im Äußeren stellt sich das Gebäude als Putzbau in
schlichtcn, nCllzcitlichcn Formen dar. Haustein ist nur für
den Sockel und zum Teil bis zur Kämpferhöhe der Erd
geschoßfenster angenommen. Das Dach soH mit naturrotcn
Biberschwäntcn gedeckt werden; der Dachreiter, der zur

Aufnahme der Glocken für die Uhr bestimmt ist, ist mit Kupfer
zu bekleiden.

Die Baukosten sind bei rd. 10 700 cbm umbauter Raum
zu 18 auf rd. 193000 Mark geschätzt.r:&iJ

Musterung von Gipsmarmor auf
chemischem Wege. (Nachdr.verb.)

Bei der Herstellung von Stuckmarmor aus Gipsmassen
bzw. beim Gießen von Kunstmarmorplatten kommt es auf eine
geschickte Nachbildung der eigenartigen Zeichnung des Na'tur
marmors an, die in der I<:egeJ durch ein geschicktes Zu sam
mcnmischen verschiedenartig gefärbter Massen, durch :Ein
sprcngen von Adern in harte Gipsplatfen und Ausgießen dieser
Adern mit gefärbtem Gips oder auch durch Aufmalen der
Adern und Nester mit dcm Pinsei errcicht wird.

Als eine Verbesserung dieses letztgenannten Verfahrens
is't die Aderung aut chemischcm Wege anzusehen. :Ein Vor
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teil besteht darin, daß bei diesem Vcrfahren die Malarbeit
vereinfacht wird, zumal der Arbeiter mit dem Auftragen der
chemischen Stoffe crst nach voilständigcm Glätten und Ab
schleifen der weißen Wand oder Gipsplattcn zu beginnen hat.

Das Wesen der Arbeit besteht darin, daß man die
Aderung - je nach der färbung, die man erzielen will - mit
einer bestimmten chemischen flüssigkeit mittels Pinsels auf
zeichnet, und dann die Gipsplatte mit einer zweiten flüssig
keit iiberstreicht, die aus dem ersten chemischen StaUe eine
farbige Verbindung ausscheide't. Dieselbe hat vor der sonst
üblichen Malarbeit den Vorzug, daß sie sich von der Grund
platte nicht ablösen kann - denn die färbung der Adern wird
ehen dadurch erzeugt, daß die Grundpiatte an den betreffen
den Stellen chemisch verändert wIrd. Lehner gIbt in seInem
Buche über die ,.Imitationen H verschIedene Anweisungen zur
bunten Zeichnung des Stuckmarmars auf chemischen
Wege an:

für reingelb: Bemalung mit einer Lösung von rotem,
chromsaurem Kali, liervorrufung mit Bleizucl<erlösung.

für rostgelb: Bemalung mit :Eisencbloridlösung, rIervor
rufung mit Ätzammoniak.

für rot: Konzentrierte EiselJchloridlösung und Ätz
ammoniak.

für braun: Übermang':l.TIsaures Kali und Zuckerlösllng.
fÜr blau: Gelbes Blutlaugensalz !!Ild Eisenvitriollösung.
für griinlich: Kupfervitrlo! und SodalÖsung>
Zur Musterung des Gips- IIIld Swckmarmors gehört aber

auch die färbnng der gclIlzen Orundrnasse; denn blendend
weißen, farbiggeaderten Marmor wird man selten finde!!.
Der Naturmarmor koltlJl1t fast in 8J1en farben vor, und selbst
der sogenannte weiße Marmor ist doch in der l(egel gelblich
oder bläulich getönt. .Man kann fast alle rÜrbungen des Natur
marmors nnter Anwendung chemischer Mittel bei IiersteHung
des Knnstmarmors ans Gips ll;:tchbildctl.

.Eine gelblIche fiirbung  e\\'inIlt mau am besten indem
man in dem ZUIll AnrÜhren des Gipsbreies dieneI1de ' \Vasse
ein weuig Eisenvitriol löst. :Es entsteht dann auf dem er
hiirteten Körper eine Ausscheidung von blaßgriinem Eisen
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ox:n!u1hydT3i, das an der Luft in Eisenhydroxyd übergeht und
Ul'!11 KUT1stmar1Hor den g:elblichen Ton verleiht. .Man hÜte sIch
aber \'(Ir clJJefH :2t; rti.::hJid1CIJ Zll at?-. da sonst die färbun
LU und. lI111!:1.Üirlich wird.

f irb!lng' der Masse crJÜl!t lllan durch Ani
j(i$!m:;: "Von in \Vassel", da;.:. durclJ BerÜhrung mit
Kalk. KltpiC'rhydroxyd bi!det lind duc blaßblallc fiirbuug cr

A1I1' dem $0  ('tÖnten KUllstJl1armor kann 1I1an IHm auch
l'lhc. rötliche l!nd blaue Allen! erzeugen, indcm

man dieselben mit Eisen- und l(upfefvitriollösl1ug aufmalt oder
besser !ekht Juft1!pTt. Es sind immer nur dÜnne Losungen zu
\.cr\i'cndcH und die \Virkung an Probestücken durch
Laboratorinmsarbeit festzusteHen.

..\nf dem gdblidt getönten Marmor erhält man graue
Adern durch Verwendung einer dÜnnen Abkochuug von Ga!l
:ipfeln. Der Reibe Stoff. der aus den Galläpfeln gewonnen
wird, bildet namcntlich mit den Eisensalzen graue und
schwarze Verbindnugen. V'/cnn man z. B. dem Gipsbrei beim
..\nriihrelt eil1er gesättigten Lösung von Eisenvitriol zusetzt
und d mJ1 die fertigen .Marmorplattcn mit einem in die gelbe
StofflöSl1l1g gdallchten Scl!\VanllTI betupft, so erhiilt man eine
sehr geiäHig-e Marmorierung vaU Grau auf Gelb. Durch
Über?.iehel1 der ganzen Platte mit eitler ziemlich gesättigten
Abkochm1g \"011 Gal1iipfeln mit einem Zusatz von Blauholz
extrakt gewinnt IIlan einen tiefschwarzen Marmor, dessen
färbung noch sch611er und kräftiger wird. wenn man die
fJti.chc mit eincr Lösung von doppcitchromsauren Kali über
streicht.

Einc braunrote I,;'Ürbu1Jg erzeugt man, indem man nach
einander Kupfervitriol und doppeltchromsaures Kali an
wendet.

Ein schönes Blau ergibt die Behandlung der mit :Eisen
vitrio! getränkten Platte mIt einer Lösung von gelbem Blut
iaugensalz.

Auch das Grün des Serpentins ahmt man jetzt häufig im
I(unstmarrnor nach, und z\var durch Mischen von Gelb und
ßlau. Zunächst wird das Gelb durch Lösungen von BJau
zucker und doppeltchromsaurern Kali erzeugt, dann auf
diesem das ßlal1 durch Losungen von Eisenvitriol und rotem
BlutJaugensalz.

Es gibt endlich anch mancherlei Mittel, den Kunstmarrnor
rot zu färben, doch ist es sehr schwer, dem schönen Dunkel
rot des Naturmarrnors nahe zu kommen. Nach Lehner ge
Jangt mall zu diesem Ergebnis am besten durch Mischen der
Abkochung von Rotholz mit der von Blauholz nnd etwas
CochenilJeabsud.

Dadurch sind die Mittel, den Gipsmarmor auf chemischem
\Vege zu färben, keineswegs ersc]löpfL Es sind hier nur einige
der wichtigsten Vorschriften angegeben. Im übrigen lasseJl
sich durch Verwendung mehr oder minder starker LösuJlgen
lind durch Zusammenstellung verschiedener Verfahren ane
mÖgJicl1en Tönungen lind MusterungeIl erzie]en. Es ist im
Übrigen nicht gerade notwendig, sich auf diejenigen fär
bungcn 7.11 bes.chränkcn, die in der Natur vorkommen. Denn
nur sehr gut unterrichtete Fachleute kennen aBc die färbun
gen und Musterungcn de:,- Marmors, die uns die Natur liefen,
und die Ausstellung farbiger Marmorproben ans neu er
chlosseJ1eJ1 amerik. Marmorbrüchen auf der Weltausstellung
zu St. Louis hat dcn Beweis geliefert, daß elgentllch
immer wieder neue Spielarten ans Tageslicht gefÖrdert wer
den, daß also die Natur unerschöpflich ist, und deshalb den
jenigen, der sic auf diesem Gebiete nachzuahmen sucht, be
n:chtigt, seiner Erfindungsgabe, wie dem Spiel des Zufalls
freien Lauf zu lassen. für die große Menge, die doch ullmög
lich alle diese Spi01arten kennt, ist eS schließlich gleichgültig,
ob die ansprechende Zeichnung des KUllstmarmors auch In
er Natur vorkommt. Viel wichtiger erscheint es, daß die
färbung lind Zeichnung des Kunstmarll10rs gut mit der um
gebenden Architektur xusammenpaßt und in die garrze Stirn.
n l1n  des J aumcs hineinpaßt. Es kommt weniger darauf an,
e nc m mmü:-nlogischer Hi11Sicht getreue Nachahmung zu er
I.lelen, als v!c!mcl1r dfe edle Wirkung eincs schönen NatufrJI.nmors zu erreichcll. f. Hd.

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Das Anbinden (Haften) von Beton- und Mörtel
körpern. Besonders bei der Herstellung von Eisenbeton
konstruktionen ist das Anhaften der einzelnen Stampf
schichten oder Stampfkörper aneinander von wesentlicher
Bedeutung. Bei mangelhafter Schubbeweinung beruht
hierin oft die ganze Sicherheit der Konstruktion. Professor
Kirsch hat diese Haftfestigkeit dIFCh Versuche naher er
mittelt und seine Ergebnisse in der Osterreichischen Wochen
schrift für den öffentlichen Baudienst veröffent1icht.

Die Versuche werden in dcr Weise betrieben, daß
Betonkörper zur Hälfte fertig gestellt, und nach Ablauf
einer gewissen Zeit die zweite Hälfte an die fertige erste
angestampft wurde; die Körper werden also ganz ähnlich
hergestelIt wie \x/ir ja praktisch einen größeren ßetonkörper
durch Aneinander- oder Aufeinanderstampfen einzelner
Schichten herstellen müssen. Nur sind die Probe körper
naturgemäß noch sorgsamer hergestel1t als dies auf. dem
Bau möglich ist, was man immerhin bei der Beurteilung
der festigkeitszahlen berückskhtigen muß. Das heißt:
Praktisch wird also kaum die festigkeit erreicht werden,
welche die Versuchskörper zeigen. Die beiden Hä1ften
dieser werdcn nun, um die Haftfestigkeit möglichst un
mittelbar zu messen, durch Zug getrennt. Für die meist
in frage kommende Schubfestigkeit geben die gewonnenen
Zahlen also nur ein Vergleichsbild, nicht die wirklich vor
handenen Schubfestigkeiten.

'Es wurden hierbei folgende Ergebnisse erzielt:
Abbindezelt der Mischungsverhältnisersten Hälfte des 1 : 2 1 : 4
Körpers vor der PortIand- Schlacken- Portland- Schlacken

Anbetonierung der zement zement zement zement
zweiten Hälfte. kg/qm kg/qm kg,qru kg/qm° Stunden 3,82 3,20 3,96 1,56'/, Stunde i,24 086 i,20 0,492 Stunden 1,44 0,95 1,12 0,236 1,05 0,63 i ,59 0,2014" 1,03 0,21 1,18 0,08

Die Zahlen zeigen:
1. Die Unterbrechung des Betonierens um '/2

Stunde genügt schon, um das Anhaften in den
Kreuzflächen auf etwa '/3 der Betonfestigkeit
herabzusetzen.

2. Bei längerer Unterbrechung zieht die Haftfestigkeit
zwar weiter, aber viel langsamer als in der ersten halben
Stunde.

3. Die Sehlackenzemente stehen den reinen Portland
zementen in bezug auf Haftfestigkeit offenbar nach.

Daß die festigkeitszahlen an sich so geringe sind,
führt Kirsch darauf zurÜck, daß die verhältnismässig kleinen
Probekörper ja nicht durch energisches Stampfen, sondern
nur durch vorsichtiges Drücken hergesteJlt werden konnten,
und daß ferner zu den Proben ungewaschener Sand ver
wendet worden ist.

Weitere Proben soHen über die Schubfestigkeit in den
Trennflächen und über den Einfluß der HersteHungsart auf
die Haftfestigkeit Aufschluß geben. s.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Bciugnisse der Baubeamten der Staatshochbauverwal

tung. Der Herr Miuister der öffentlichen Arbeiten hat durch
[(und erlaß vom 9. Mai d. J. in :Erweiterung früherer Anord
nungen Bestimmungen gegeben, um die Selbständigkeit der
Baubeamten der Staatshochbauverwaltung zu heben und sie
von weniger wichtigen Dienstgeschäften zu entlasten. Ins
besondere sind die Kostengrenzen, inncrhalb deren die Bau
beamten der Provfnzialinstanz Entwürfe und Anschläge selb
ständig prüfen und feststellen, erhöht. Die Prüfung von
R.echnungsbelegen bei den Provinzialbehörden darf in ein
fachen fäHen den  cchnischen ßurcaubeamten mIt eigener
Verantwortung übertragen werden. Die Ortsbaubeamten sind
ermächtigt, Neubauten und bauliche lnstandsetzungen bis zu
3000 Mark - abgesehen von sehwicrigeren fäHen und untcr
V orbehalt bestimmter Einschränkungen für Domiincnbauten 
selbständig zu erledigen. Die Befugnisse der OrtsbaubearntcIl
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zur Anweisung von Rechnungen und Abschlagszahlungen
sind erweitert. Die Baubeamten dÜrfen ferncr wenIger wich
tige Dienstgeschäfte den technischen Bureaubcamtcn zur
selbständigen Erledigung Übertragen, sowie sie zu auswär
tigen Dienstgeschäften heranziehen. Auch dÜrfen nach dem
:Ermesscn der Regierungspräsidenten bei Bauinspektionen zur
Vertretung von ßaubeamten in gewissem Umfange etats
mäßige technische Bureaubeamte hcrangezogen werden, so
fern andere höhere Ballbeamte des tIochbaufaches in deren
Dienstbezirk nicht vorhanden sind.

Ein Bauiachmann als Präsident der Generaldirektion der
KönigI. sächs. Eisenbahnen. Eine Stellung, die bisher, immer
nur Juristen innegehabt haben. ist zum ersten Male mit einem
Baufachmann besetzt worden; zum Präsidenten der oben ge
nannten Behörde. ist der Geheime Baurat Prof. Dr. Ulbricht,

vortragender Rat in der technischen Abtcilung des König
lichen finanzministeriums ernannt worden.

Prämiierung mustergültiger 1\' oh.ahnusf'assI:H1eu. Eine
soJche hat die Stadtverordnetenversammlung zu Köln be
schlossen. Die geringste Prämie beträgt 1000 Mk. Die
fassaden müssen den Charakter des deutschen bürgerlichen
Wohnhauses aus dem Anfange des 20. Jahrhunderts gut znr
Geltung bringen und in ihrer äußeren Ausstattung unter
materialgerechter Verwendung der benützten Baustoffe und
unter Vermeidung von Ersatzmitteln den in dem Hause
enthaltenen Wohnungen entsprechen. ferner beschloß die
Versammlung die Errichtung eines Kunstbeirats und dessen
Satzungen. Er soU die Stadt in ihren auf förderung der
Kunstinteressen abzielenden Bestrebungen, insbesondere
auch in der Verwendung des zu begründenden städtischen
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Htlteßtiitlen und die Stadt in ihren eigenen

und Einrichtungen auf dem Gebiet der öffentlichen
beraten. Der Beirat besteht a1.1$ dem Ober

DlchrC'ren Beigeordneten! Stadtverordnete1l,
der -',luseen, KÜnstlern, Architekten, Kunst

und Kunstfreunden. Als Preisgericht für die
der \Vohnhausfassaden fungiert der Arbeits
genannten Beirats. - Hoffentlich finden die

deI: Kölner Stadtverordneten recht bald auch i.n
NacJlahuntllg.

Verbands-, Vereins- usw. -Angelegenheiten.
Schlcsisch-Poseusche Baugcwerks-Beruisgenosscnschait

S e k t ion I. Die diesjährige ordentliche Sektionsversamm
lung findet Donnerstag, den 30. Juni, \'ormittags 10,30 Uhr in
Bres!;tu statt.

Rechtswesen.
MeisterprÜfung im Baugewerbe. Zu dieser frage hat der

!\cgicrIlIlg-sprÜsidcnt in Posen eine wichtige :Entschcidung gc
troifen. Ein Alanrenncister hatte sich bei der Meisterprii
fungskoI1Jl11lssion in Posen zur AblegHtJg dcr Zimmermeister
prÜfung gemeldet. Er stÜtzte sich hierbei auf die Novelle zur
Gewerbeordnung vom 30. Mai 1903 (bctl". den sogennannten
KIciJlen Befähigungsnachweis), wonach zur MeisterprÜfung in
der I<.eg-el nur solche Personen zugelassen wcrden sollen, die
ein c Gesellenpriifung bestanden haben lind mindestens
;3 Jahre als Geselle iu dcm Gc,vcrbc, in dem sie die Meister
prÜfung abJegen woUen, tätig waren, Der betreffende Maurer
meister \vies Bach, daß cr die vorgeschriebcne eine Gesellen
prÜfung im Maurerhandwerk abgelegt habe, nnd danach
5 Jahre als Tecllluker tatig gewesen sei. IllI Einverständnis
mit der Handwerkskammer zu Posen wies ihn jedoch die
MeisterprÜfungskommissiou '.on der Prüfung zurück. Gegen
diese Abweisung hatte der betr. Maurermeister bei dem Re
gierungspräsidenten zu Posen BescInverde eingc1egt llnd die
Handwerkskammer zu Posen äußerte sich auf die darauf ge
hahene RÜckfrage nach der "Pos. Handw.-Ztg." wie folgt:
"Daß wir UDS mit der Interpretation des   133 Abs. HI in der
fassung vom 30. Mai 1908 durch die Meisterpriifungskom
mission im faIJe Sch. einverstanden erklär't haben. Nach der
erwähnten GesetzesstcJJc sind in der Regel zur Meisterpni
fung TIm solche Personcn zuzulassen, welche 1. eine Gesellen
prÜfung bestanden haben und 2. in dem Gewerbe, für welches
sie die MeisterprÜfung ablegen wollen, mindestens 3 Jahre
a)s GcseIJe tätig gewesen sind, für Bauhandwerker sind in
S 1 Zift. 4 der Meisterprüfungsordnung 5 Jahre vorgcschrie
ben. Die forderung zu lIst bei Sch. crfüllt, nicht dagegcn
die zu 2. Sch. ist seit VoUendung seiner Lehrzeit die cr Im
Maurerhandwerk absoJviert hat, 1II1r im Bureau oder in beauf
sichtigender Tätigkeit auf dem Bau beschäftigt gewesen,
vraktische Zimmerarbcitcll hat er nicht ausgeführt. Wenn
gleich wir eine solche Tätigkeit als Vorbedingung fiir die Zu
lassung zur MeisterprÜfung ge1tcn lassen, wenn der Prüfungs
kandidat eine mehrjiihrigc Lehrzeit in dem betrdfenden
Handwerk durchgemacht hat - ein :Entgegcnkommen, das in
manchen andercn KallIl11Crbezirken nicht in dem Maße geübt
wird !!IId zu welchcm UJlS weder Sinn noch \Vortlaut des
S 133 nötigt - so sind wir nicht dazu in der Lage, wenn, wie
im vorliegendcn faJle, der Priifling in dem Handwerk, in
wcJchem er die Meisterprüfung ablegen will, Oberhaupt pr alc
tisch nicht gearbeitet hat.

Da wir jedoch eine jc zweijährige Lehrzeit im falle gleich
zeitiger Erlernung des Maurer- und Zimmerhandwerks für
genügend haltcn und nach einer Gesam'tlehrzcit von 4 Jahren
die Lehrlinge zur Gesellenprüfung im Maurer- und Zimmer
handwerk zulascn (cf.   9 Abs. 3 der Vorschriften zur Rege
lung des Lehrlingswesens S. 67 der Sondcrbeilage zu Nt. 6
des Amtsblattes der Kgl. Regierung zu Posen vom 8. fehruar
1910), so wollen wir den Nachweis einer zweijährigen prak
tischen Tätigkeit als Geselle in dem nichterlernten liandwerk
als ausreichend zwecks Zulassung zur Meisterprüfung im
Maurer- und Zimmererhandwerk ansehen, falls der Prüfling
im Übrigen den Anforderungen der Zift. 3 und 4 des S 1 der
Meisterprülungsordnung entspricht. Wir bittcn Euer lioch
wohlgeboren diese Praxis gu'thcißen zu wollen. :Es werden
damit keinerlei berechtigte Interessen verlctzt, es werden da
mit im Gegcnteil die berechtigten Interessen derjenigen ge

w<l.hrt. die, ,vie das schon seit jeher Üblich ist, beide Hand
werke erlernt haben, um später den Titel ..Maurer- und Zim
mermeister" führen zn können."

Der Regitrungpräsident beschied darauf den Beschwerde
fÜhrer ablehnend mit folgendem Bescheide: .,Ihre erneute
ZurÜckweisung von der Zimmermeisterprüfung Ist zu Recht
erfolgt.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist es zwar nicht vor
geschrieben, daß die Gesellenprlifung gerade in dem Hand
werk bestanden sein muß, für welches die Meis'terprÜfung ab
gelcgt werden sol!. Die Prüfungskommission hat Ihre aber
malige Zurückweisung auch nicht auf diesen Grund gestützt,
sondern darauf, daß Sie entgegen der Bestimmung in   133
Abs. 3 der Gewerbe-Ordnung in dem Zimmergewerbe, für
welches Sie die l\'leistcrprüfung ablegen woIlen, nicht minde
stens 3 Jahre als Geselle tätig gewesen sind. Sie sind viel
mehr nach Vollendung Ihrer im Ivlaurergewerbc zurückgeleg
ten Lehrzeit nur im Burean und in beaufsIchtigcnder Tätig
keit auf Bauten beschäftigt gewesen und haben praktische
Zimmer arbeit weder in der Lehrzeit noch später ausgeführt.

Im Einvemehmen mit der liandwerkskammer weise ich da
her Ilm:: Beschwerde vom 10. Jannar 1910 als unbegründet
zurück."

Bücherschau.
Heimatliche Bauweise. Teil 1 Preisgekrönte Anleitung zur

Ausführung ländlicher Bauten. Herausgegeben von
PhiJipp Kahm. Quart, 208 S. mit rd. 500 Abbil
dungen, Ansichten r Grundrissen und Einzelheiten im
Anhang. Wiesbaden 1910. Westdeutsche Verlagsgesell
schaft m. b. H. Preis gebd. 6 ,I{ (+ 50 PI. Postgebühr).

Ein empfehlenswertes Werk} das dazu beitragen will
und wird die Bestrebungen von Schultze-Naumburg und
anderer praktisch durch Vorführung mustergültiger Entwürfe
zu fördern. Es enthält preisgekrönte Gehöfte, vorbildliche
Bauern-, Arbeiter- und KJeinbürgerhäuser, Landhäuser usw.

Der 2. Teil des Gesamtwerkes wird kleinbürgerliche und
Gemeindebauten, Ein- und MehrfamiJienhäuser behandeln.
Illustrierte Technische Wörterbücher in sechs Sprachen.

Bd. VIII: Der Eisenbeton im lioch- und Tiefhan. Verlag
von R Oldenburg, MÜnchen und EerHn; Preis geb. 6,00
Mark.
Den bereits erschienenen Bänden schJießt sich der vor

liegende neue wÜrdig an. übersichtlichkeit, handliches
format und zahlreiche Abb1Jdungen - etwa 900 - unter
stützen die Gebrauchsfähigkeit außerordentlich. Die :Ein
teilung ist so, daß 2 alphabetische Wortregister - für fUnf
Sprachen gemeinsam, für Russisch besonders - die Auffjn
dung jedes Stichwortes in einer der 17 fachabteilungen u. u.
mit den zugehörigen Abbildungen sofort ermöglichen. :Ein
Mißverständnis beim Gebrauch erscheint ziemlich ausge
schlossen. \Vir können die Wörterbücher nur empfehlen.

Tarif- und Streikbewegungen.
Zu den Verhandlungen im Baugewerbe. WIe berei'ts in

voriger Nummer berichtet, haben die außerordentlichen
Hauptversammlungen beider Parteien die von den drei Un
parteiischen gemachten Vorschläge angenommen. Die von
den Arbeitgehern hierzu gefaßte Resolution hat fOlgenden
Wortiant:

"Der Deutsche Arbeitgeberbund siell't in den von den Un
parteiischen gcmachten Vorschlägen keine die Arbeiter voll
befriedigende Lösung der Tarifabschlußfragen. In Anbetracht
dessen aber, daß die gewählte form eInen fortschritt auf dem
Wcge zum erstrebten Reichstarif bedeute't und die vorge
schlagene Lösung des fiauptvertrages und der Lokalverträge
aus den protokollarischen Erklärungen und :Erläuterungen er
hoffen läßt, daß der von den Arheitgebern erstrebte drei
Jährige friede tatsächlich gewährleistet wird, erklärt er sich
mit den Vorschlägen einverstanden. Die Versammlung nimmt
die Vorschläge der Unparteiischen an unter der ausdrück
lichen Voraussetzung, daß sie auch von den Arbeitnehmern
bedingungslos angenommen werden.'

Im Laufe dieser Woche finden unter Leittlng des Herrn
f{cgierungsbaumcisters a. D. Wo I fra m - Breslau an ver M
schiedenen Orten Schlesiens für die einzelnen Gebiete Ver
handlungen zwischcn Vertretcrn der Arbeitgeber und Arbeit
nehmcr  tatt.


